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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt für Stadtplanung und Mobilität 610.3/027/2021 
 

Antrag Nr. 139/2021 der CSU-Fraktion vom 04.05.2021 zur Schaffung mobiler Solar-
Ladestationen für Smartphones und Tablets; 
Aufhebung einer durch den Stadtrat veranlassten Sperre 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

13.07.2021 Ö Gutachten  

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

14.07.2021 Ö Gutachten  

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

20.07.2021 Ö Empfehlung  

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-
ausschuss / Werkausschuss EB77 

20.07.2021 Ö Gutachten  

Stadtrat 22.07.2021 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Ref. II/WA, Amt 20, Amt 31, Amt 66, EB77/Abt. Stadtgrün, Citymanagement   
 
 

I. Antrag 
 
1. Die Verwaltung schlägt vor, an drei Standorten in der Erlanger Innenstadt eine Sitzbankkombi-
nation mit einer Solar-Ladesäule für Smartphones und Tablets als Pilotprojekt aufzustellen.  
Der Antrag Nr. 139/2021 der CSU-Fraktion vom 04.05.2021 zur Schaffung mobiler Solar-
Ladestationen für Smartphones und Tablets ist hiermit bearbeitet. 
 
2. Von der im Stadtrat vom 14.01.2021 beschlossenen Sperre im Investitionsbudget des Tiefbau-
amtes, IP-Nr. 541.K359 (Stadtmöblierung) in Höhe von 100.000 € werden 45.000 € entsperrt.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

 Die CSU-Fraktion beantragt die Schaffung von mobilen Solar-Ladestationen für Smartphones 
und Tablets (siehe Anlage 1). Die Aufstellung von Solar-Ladesäulen ist ein Baustein zur Digita-
lisierung der Stadtgesellschaft. Die Ladesäulen ermöglichen ein problemloses Aufladen der 
Endgeräte während eines Aufenthaltes in der Erlanger Innenstadt.  

 
 Mit den geplanten Standorten wird der öffentliche Raum um dieses Angebot ergänzt und auf-

gewertet. Gleichzeitig wird der Wunsch nach einer höheren Aufenthaltsqualität umgesetzt und 
die Belebung der Erlanger Innenstadt erhöht. Die solarbetriebenen Ladesäulen unterstreichen 
sogleich die Nutzung erneuerbarer Energien. 

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Für dieses Pilotprojekt wird keine Eigenentwicklung verfolgt, sondern es soll ein Fertigprodukt 
käuflich erworben werden. Bisher ist das Angebot von solarbetriebenen Ladestationen in Kom-
bination mit Sitzbänken und Schließfächern auf dem Markt überschaubar. Die aktuell angebo-
tenen Produkte zu Solarladesstationen mit abschließbaren Aufbewahrungsfächern konnten für 
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Standorte in der Erlanger Innenstadt nicht überzeugen. Im Fraktionsantrag wird vorgeschlagen, 
die Sitzbank mit Ladestation als Werbefläche für die Nutzung von Solaranlagen zu verwenden 
sowie Ansprechpartner bzw. Kontakte der Verwaltung zu nennen.  
 
Als Ergebnis der Recherche wird seitens der Verwaltung die Sitzbank Strawberry Energy SSB1 
mit Lademöglichkeit präferiert (realisierte Beispiele siehe Anlage 2). Es wird empfohlen, die 
mögliche Werbefläche für den Schriftzug „Stadt Erlangen“ zu nutzen und diesen mit einem QR-
Code zu entsprechenden Beratungsangeboten zu Energiethemen in der Verwaltung zu ergän-
zen. 
 
Beispiel Smartbench Strawberry Energy SSB1, Fa. grein Smart energy aus Willich, mit 2 
USB-Ladebuchsen, 2 USB-Ladekabel, 2 induktive Ladepads, Sitzfläche aus Holz, 12 V Batte-
riesystem, WLAN-Router mit HotSpot, App, Dashboard, Solarpanel 100 Watt sowie Sensoren 
zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Luftqualität und Lautstärke, Maße H 286,2 x B 
247,6 x T 84,5 cm, Gewicht 600 kg 
 
Die Kosten für die Lieferung von drei Smartbenches Strawberry Energy SSB1 einschließlich 
der Montage- und Versandkosten betragen laut Angebot vom 21.06.2021 ca. 42.200,00 Euro 
brutto. Die aktuelle Lieferzeit beträgt ca. 60 Tage. Die Angebote besitzen eine Gültigkeit bis 
zum 19.07.2021. Wegen der rasanten Steigerung der Baupreise wurden ab 10.07.2021 Preis-
steigerungen für diese Produkte angekündigt.  
 
Zusätzlich zu den Herstellungskosten ist der finanzielle und personelle Aufwand zur Wartung 
der Bänke einzukalkulieren sowie die Verantwortlichkeit innerhalb der Stadtverwaltung hierzu 
festzulegen.  
Die Lieferfirma übernimmt eine Garantie für zwei Jahre und bietet einen Wartungsvertrag so-
wie einen Versicherungsschutz zu den Smartbenches an. Der Wartungsvertrag beinhaltet die 
Reinigung der Bank, die Pflege der Sitzfläche aus Holz, die Überprüfung der kompletten Elekt-
ronik, den Austausch von USB-Buchsen falls erforderlich und den Wartungsbericht. Nach Aus-
kunft des Herstellers können kleine Reparaturen selbst ausgeführt werden, da die Bänke ser-
vicefreundlich sind. Für das Modell SSB1 belaufen sich die Wartungskosten für drei Bänke auf 
ca. 1.500,00 € pro Jahr brutto. 
Der angebotene Versicherungsschutz beinhaltet z.B. Beschädigung durch Dritte (Vandalis-
mus), Schäden an der Elektronik (nach der Garantie), Hochwasserschäden und Diebstahl und 
beläuft sich für die drei Bänke auf ca. 700,00 € pro Jahr brutto. 
  
Das Pilotprojekt mit drei Smartbenches soll über drei Jahre laufen. Die Kosten für diesen Zeit-
raum beziehen sich einschließlich Wartung und Versicherungsschutz auf folgende Kosten: 
 
Anschaffungsjahr 2021: 42.200,00 € + 1.500,00 € + 700,00 € = 44.400,00 € 
Folgejahr 2022:                                     1.500,00 € + 700,00 € =   2.200,00 €  
Folgejahr 2023                                      1.500,00 € + 700,00 € =   2.200,00 € 
Gesamtkosten für drei Jahre voraussichtlich                   ca. 48.800,00 € brutto 

 
  

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 Es sollen Sitzbänke mit solarbetriebenen Ladesäulen an drei Standorten aufgestellt werden. 
Als mögliche Standorte werden die Fuchsenwiese Nähe E-Werk, Hugenottenplatz und Nürn-
berger Straße/Henkestraße vorgeschlagen. 

 
4. Klimaschutz: 
 Die Aufstellung von drei Sitzbänken mit solarbetriebenen Ladesäulen für mobile Endgerät kann 

durch die Nutzung erneuerbarer Energien als aktiver Beitrag zum Klimaschutz angesehen 
werden. 
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Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 

  ja, positiv*  
  ja, negativ*  
  nein  

 
Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
 

   ja*  
   nein* 

 
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
 
 
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alter-
native Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung 
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 
 
5. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten:      48.800,00 € bei IP-Nr.: 541.K359 
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten pro Jahr     € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
 sind vorhanden auf IP-Nr. 541.K359 (Stadtmöblierung Amt 66) nach Aufhebung 

des Sperrvermerks durch den Stadtrat (siehe Anlage 3) 
  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 Fraktionsantrag Nr.139-2021 der CSU-Fraktion vom 04.05.2021 
Anlage 2 Beispiele zu Bänken mit Solar-Ladestationen 
Anlage 3 Beschluss zur Belebung der Innenstadt, Vorlagennummer 610.3-013-2020 (mit Sperr-
vermerk)  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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